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Merkblatt Güterrecht 
 

 

Die Auseinandersetzung mit Einkommen und Vermögen ist allzu oft ein Tabuthema. Viele 

werdende Eheleute empfinden das Thema Geld unromantisch. Es wird allzu oft als Misstrau-

ensvotum verstanden. Klug ist, wer von Anfang an Klarheit schafft! 

 

Natürlich denkt bei der Eheschliessung niemand schon an eine Scheidung. Trotzdem ist es 

eine traurige Tatsache, dass heutzutage viele Ehen wieder auseinandergehen. Auch ein To-

desfall kann die Lebenssituation unerwartet verändern. 

 

Externe Risiken 

Dem Güterrecht besondere Beachtung schenken sollten Eheleute, die eine Einzelfirma füh-

ren, oder an einer Einfachen-, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft beteiligt sind. Diese 

Personen haften mit dem gesamten Privatvermögen in dieser Gesellschaft, wobei bei einer 

Eheschliessung ohne Güterrechtsvertrag die Errungenschaftsbeteiligung gilt und somit Antei-

le des Vermögens vom Ehepartner (Errungenschaft/Gütergemeinschaft) ebenfalls zu dieser 

"Haftungsmasse" gehören können. 

 

Solche "Planungsfehler" mit gravierenden Folgen sollten bereits vor der Eheschliessung the-

matisiert und geregelt werden. 

 

Was regelt das Güterrecht? 

Das Ehegüterrecht bestimmt, was während der Ehe wem gehört und wie das Vermögen bei 

Ehescheidungen oder bei Tod aufgeteilt wird. 

 

Ohne Vertrag gilt automatisch die Errungenschaftsbeteiligung. Diese wird deshalb als „or-

dentlicher Güterstand“ bezeichnet. In diesem Fall bestimmt das Gesetz, wie die Ver -

mögensverhältnisse im Einzelnen geregelt sind. Möchten Sie einzelne Punkte anders regeln 

als im Gesetz vorgegeben oder einen anderen Güterstand wählen, benötigen Sie einen Ehe-

vertrag. Es kann zwischen zwei weiteren Güterständen gewählt werden. Es sind dies die Gü-

tertrennung oder die Gütergemeinschaft. Die Gütergemeinschaft wird äusserst selten ge-

wählt. 
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Die Errungenschaftsbeteiligung 
 

Bei der Errungenschaftsbeteiligung haben Frau und Mann grundsätzlich getrennte Vermö-

gen. Bei Auflösung des Güterstandes jedoch, insbesondere bei Tod oder Scheidung, wird die 

Errungenschaft - das sind die Ersparnisse, die sie während der Ehe gemacht haben - zusam-

mengerechnet. Von dieser Summe wird die eine Hälfte der Frau und die andere dem Mann 

gutgeschrieben. 

 

Welche Vermögensteile werden unterschieden?  

Es gibt insgesamt vier Vermögensteile:  

- das Eigengut der Frau  

- die Errungenschaft der Frau  

- das Eigengut des Mannes  

- die Errungenschaft des Mannes  

 

Das Eigengut und die Errungenschaft 

Zum Eigengut zählen grundsätzlich diejenigen Vermögenswerte, die Ihnen zum Zeitpunkt 

der Heirat gehören oder während der Ehe unentgeltlich zukommen.  

 

Eigengut sind von Gesetzes wegen:  

- die Gegenstände, die Ihnen ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dienen  

- die Vermögenswerte, die Ihnen zu Beginn des Güterstandes gehören oder die Sie später 

erben oder sonst wie unentgeltlich erhalten  

- Genugtuungsansprüche  

- Ersatzanschaffungen für das Eigengut  

 

Errungenschaften sind:  

- der Lohn  

- die Entschädigungen wegen Arbeitsunfähigkeit  

- die Leistungen von Personalfürsorgeeinrichtungen (Pensionskassen), von Sozialversi-

cherungen (AHV, IV, Arbeitslosenversicherung Unfallversicherung, Krankenversicherung 

etc.) und von Sozialfürsorge- einrichtungen (private und staatliche Sozialhilfe)  

- die Erträge des Eigengutes  

- die Ersatzanschaffungen für die Errungenschaft  

 

Die Verwaltung des Vermögens  

Beide Eheleute verwalten ihr Vermögen selbst. Freilich dürfen Sie es auch gemeinsam ver-

walten oder Ihren Ehemann bzw. Ihre Ehefrau damit beauftragen. Ein solcher Auftrag ist 

jederzeit widerrufbar.  

 

Möchten Sie jemandem eine grössere Schenkung aus Ihren Ersparnissen machen, sollten Sie 

hierfür die Zustimmung Ihres Ehemannes bzw. Ihrer Ehefrau einholen. Ohne diese Zustim-

mung wird der Wert einer Schenkung, die Sie in den fünf Jahren vor Auflösung des Güter-
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standes getätigt haben, bei der güterrechtlichen Abrechnung zu Ihrer Errungenschaft hinzu-

gerechnet.  

 

Das Inventar  

Es kann vorkommen, dass nicht zu beweisen ist, ob ein bestimmter Vermögensgegenstand 

der Frau oder dem Mann allein gehört. Dann gilt er als Eigentum beider Eheleute, und zwar 

als Errungenschaft. Damit Sie später noch wissen, was wem gehört und ob es sich um Eigen-

gut oder Errungenschaft handelt, können Sie ein Inventar erstellen. Dieses lassen Sie mit 

Vorteil von einer Urkundsperson beglaubigen, und zwar innerhalb eines Jahres nach Ihrer 

Heirat oder nach dem Erwerb des aufgeführten Vermögens.  

 

Die Aufteilung der Vermögenswerte bei Tod oder Scheidung  

Bei Scheidung, Tod oder der Wahl eines anderen Güterstandes behalten beide Eheleute ihr 

Eigengut und werden gegenseitig an ihren Errungenschaften beteiligt.  

 

Für die Berechnung der Beteiligung ziehen Sie zuerst Ihre Schulden von Ihrer eigenen Errun-

genschaft ab. Das Ergebnis heisst Vorschlag. Haben Sie während der Ehe nichts erspart, ist Ihr 

Vorschlag null. Sind Ihre Schulden grösser als Ihre Errungenschaft, beträgt Ihr Vorschlag 

ebenfalls null. Nun werden Ihr Vorschlag und derjenige Ihres Ehemannes bzw. Ihrer Ehefrau 

zusammengerechnet. Von dieser Summe wird die eine Hälfte Ihnen, die andere Ihrem Mann 

bzw. Ihrer Frau gutgeschrieben.  

 

Stirbt Ihr Ehemann bzw. Ihre Ehefrau, wird der Nachlass (Erbschaft) ermittelt. Der Nachlass 

setzt sich zusammen aus dem Eigengut der verstorbenen Person und der Hälfte des gesam-

ten Vorschlags beider Eheleute. Wie der Nachlass zwischen Ihnen und den übrigen Erbinnen 

und Erben geteilt wird, bestimmt das Erbrecht. Ferner dürfen Sie den Hausrat und, wenn die 

eheliche Wohnung Ihrer verstorbenen Ehefrau bzw. Ihrem verstorbenen Ehemann gehört 

hat, ein Wohnrecht verlangen. Die entsprechenden Werte des Hausrates und des Wohnrechts 

müssen Sie sich auf Ihre güterrechtlichen Ansprüche anrechnen lassen.  

 

Beispiel 1 

Stefanie und Claudius lassen sich scheiden. Stefanie hat während der Ehe einen Vorschlag 

von 32'000 Franken erzielt, ihr Mann Claudius einen von 24'000 Franken. Stefanie muss die 

Hälfte ihres Vorschlags (16'000) an Claudius abgeben, während Claudius die Hälfte seines 

Vorschlags (12'000) an Stefanie weitergeben muss. Werden die beiden Ansprüche miteinan-

der verrechnet, erhält Claudius 4'000 Franken.  

 

Beispiel 2 

Christine und Daniel unterstehen der Errungenschaftsbeteiligung. Sie sind seit zehn Jahren 

verheiratet und kinderlos. Daniel hat mittlerweile 100'000 Franken gespart, während Christ i-

ne nichts beiseite gelegt hat und seit einem Jahr mit 60'000 Franken überschuldet ist. Weil 

Christine mit ihrem Geld nicht umgehen kann, möchte Daniel den Güterstand wechseln. In 

einem Ehevertrag vereinbaren sie Gütertrennung. Beim Wechsel des Güterstandes werden 

die Errungenschaften geteilt. Da Christine nur Schulden und keine Errungenschaft hat, be-
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trägt ihr Vorschlag null. Trotzdem hat sie Anrecht auf die Hälfte des Vorschlags ihres Man-

nes, also auf 50'000 Franken.  

 

Vereinbarungen mittels Ehevertrag  

Mit einem Ehevertrag können Sie festlegen, dass gewisse Vermögenswerte keine Errun-

genschaft, sondern Eigengut bilden. Damit vermeiden Sie, dass diese Vermögenswerte bei 

der Auflösung des Güterstandes geteilt werden. Dies betrifft einerseits Vermögenswerte, die 

für die Ausübung eines Berufes oder eines Gewerbes bestimmt sind, andererseits betrifft es 

die Erträge aus dem Eigengut wie beispielsweise Zinsen.  

 

Durch einen Ehevertrag können Sie auch eine andere Teilung des Vorschlags vereinbaren. 

Insbesondere können Sie festlegen, dass bei Ihrem Tod Ihr Mann bzw. Ihre Frau den ganzen 

Vorschlag erhält. Dies ist allerdings nur möglich, wenn Sie keine oder ausschliesslich gemein-

same Nachkommen haben. Vorbehalten bleiben jedoch die erbrechtlichen Pflichtteile Ihrer 

nicht gemeinsamen Nachkommen.  

 

Beispiel 

Josef vermietet zwei Häuser, die er von seinen Grosseltern geerbt hat. Er möchte verhindern, 

dass er bei Auflösung des Güterstandes den Gewinn mit seiner Frau Judith teilen muss. Des-

halb vereinbart er mit ihr durch einen Ehevertrag, dass der Ertrag aus dem Mietzins nicht zu 

seiner Errungenschaft gezählt wird, sondern Eigengut bildet.  

 

 

Gütertrennung  
 

Bei der Gütertrennung bleiben die Vermögen von Frau und Mann getrennt. Sie behalten also 

beide Ihre eigenen Vermögen, verwalten und nutzen sie selbst.  

 

Was ist im Scheidungsfall?  

Auch bei der Scheidung behalten Sie Ihre eigenen Vermögen. Sie müssen nichts miteinander 

teilen. Dieser Güterstand empfiehlt sich insbesondere bei Personen, die Inhaber einer Einzel-

firma oder an einer Personengesellschaft beteiligt sind.  

 

Bei Ihrem Tod  

kommt Ihr gesamtes Vermögen in Ihren Nachlass. Wie Ihr Nachlass zwischen Ihrem Mann 

bzw. Ihrer Frau und den übrigen Erbinnen und Erben geteilt wird, bestimmt das Erbrecht. 
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Die Gütergemeinschaft  
 

Die Gütergemeinschaft verbindet einen Teil der Vermögen von Frau und Mann zu einem 

gemeinsamen Vermögen, zu einem so genannten Gesamtgut. Sie haben am gemeinsamen 

Vermögen beide die gleichen Rechte.  

 

Was zum gemeinsamen Vermögen gehört, legen Sie im Ehevertrag fest. Wenn Sie einen Ge-

genstand aus dem gemeinsamen Vermögen verkaufen oder verschenken möchten, müssen 

Sie beide damit einverstanden sein.  

 

Die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens bei Tod  

Vereinbaren Sie im Ehevertrag nichts anderes, so erhält bei Ihrem Tod Ihr Ehemann bzw. Ihre 

Ehefrau die eine Hälfte des Gesamtgutes. Die andere Hälfte kommt zu Ihrem Nachlass. Wie 

Ihr Nachlass zwischen Ihrem Mann bzw. Ihrer Frau und den übrigen Erbinnen und Erben ge-

teilt wird, bestimmt das Erbrecht.  

 

Die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens bei Scheidung  

Sie nehmen aus dem Gesamtgut einerseits diejenigen Vermögensgegenstände zurück, die 

Ihnen bei der Heirat gehört haben, und andererseits diejenigen, die Sie während der Ehe 

geerbt oder geschenkt erhalten haben. Vom restlichen Gesamtgut bekommen beide Eheleute 

je die Hälfte, sofern im Ehevertrag nichts anderes vereinbart worden ist. 

 

 

 

Weitere Auskünfte 

Zivilstandsamt Kreis Zug 

Stadthaus am Kolinplatz  

Postfach 1258 

6301 Zug 

Telefon: 041 728 20 29 

Telefax: 041 728 20 28 

E-Mail: zivilstandsamt@stadtzug.ch 

 
 


